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Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen ihrer schweizweiten Überprüfung der menschenrechtlichen Standards im Be-
reich der Gesundheitsversorgung in Einrichtungen des Freiheitsentzugs besuchte die Natio-
nale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) im Februar 2019 die Strafanstalt Gmün-
den und das Kantonale Gefängnis Appenzell Ausserrhoden. Sie legte dabei ein besonderes 
Augenmerk auf die Einhaltung der Grundsätze der Gesundheitsversorgung wie der informier-
ten Zustimmung («informed consent») und auf die Unabhängigkeit sowie die Funktionsweise 
und Zugangsmodalitäten der Gesundheitsversorgung. Die Kommission überprüfte zudem die 
kantonale Umsetzung der Vorgaben aus der Epidemiengesetzgebung.1  
 
Die Kommission unterhielt sich während ihres Besuches mit einigen sich zum Zeitpunkt des 
Besuches in der Einrichtung anwesenden inhaftierten Personen, mit der Direktion, mit dem 
Justizvollzugspersonal sowie mit dem für die medizinische Versorgung zuständigen Fach-
personal. Im Rahmen eines Schlussgesprächs teilte die Kommission der Direktion bereits 
erste Erkenntnisse mit.  
 
Die Kommission möchte Ihnen mit der formellen Zustellung des Berichtes auch eine persön-
liche Rückmeldung bezüglich der Gesundheitsversorgung in der Strafanstalt Gmünden und 
dem Kantonalen Gefängnis Appenzell Ausserrhoden abgeben.  
 
 

                                                
1 Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) vom 

28. September 2012, SR 818.101; Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen 

(Epidemienverordnung, EpV) vom 29. April 2015, SR 818.101.1. 



 

 

2/3 
 

Bei der Überprüfung der kantonalgesetzlichen Grundlagen stellte die Kommission fest, dass 
Aspekte der Gesundheitsversorgung wie die Organisation und der Aufgabenbereich des Ge-
sundheitsdienstes sowie die Schweigepflicht auf Verordnungsstufe geregelt sind.2 Die Ge-
sundheitsversorgung wird in der Hausordnung sowie in weiteren internen Dokumenten kon-
kretisiert.3  
 
Die Kommission begrüsst, dass die Einrichtung über einen eigenen Gesundheitsdienst mit 
einer vollzeittätigen, medizinischen Fachperson verfügt. Dennoch erfolgt die Medikamenten-
abgabe weiterhin über das Justizvollzugspersonal. Die Kommission empfiehlt, die Medi-

kamentenabgabe über das medizinische Fachpersonal sicherzustellen. 

 
Im Rahmen der Eintrittsbefragung erfasst die medizinische Fachperson zwar den allgemei-
nen Gesundheitszustand, jedoch ohne Abklärung über mögliche Infektionskrankheiten, Me-
dikationen, Substanzabhängigkeiten, psychische Krankheiten oder Suizidalität.4 Ebenso 
stellte sie fest, dass weder Verhütungsmittel noch Informationen zur Übertragung von Infek-
tionskrankheiten abgegeben werden.5 Die Kommission empfiehlt, den Vorgaben der EpV 

im Rahmen der Eintrittsbefragung besondere Achtung zu schenken. 
 
Die Kommission nahm das Pilotprojekt, in welchem weibliche Inhaftierte im offenen Vollzug 
untergebracht werden, mit Interesse zur Kenntnis.6 Im Rahmen der Überprüfung der Ge-
sundheitsversorgung weiblicher Inhaftierter zeigte sie sich jedoch über die kostenpflichtige 
Abgabe von Hygieneartikeln an Frauen überrascht. Sie erhielt ausserdem die Rückmeldung, 
dass die Gesundheitsversorgung von Frauen durch einen Arzt sowie eine männliche medizi-
nische Fachperson – mehrheitlich ohne Anwesenheit von weiblichem Personal – erfolgt, was 
die Kommission als bedenklich einstuft. Aus ihrer Sicht ist insbesondere in einer Frauen-

abteilung auf eine geschlechterspezifische Gesundheitsversorgung zu achten. Insbe-

sondere sollte weibliches, medizinisches Fachpersonal beigezogen und Hygienearti-

kel kostenlos abgegeben werden.   
 
Über den Kontrollbesuch in der Strafanstalt Gmünden und dem Kantonalen Gefängnis Ap-
penzell Ausserrhoden wird die Kommission ein separates Schreiben erstellen, das wir Ihnen 
zur schriftlichen Stellungnahme zukommen lassen werden. In der Beilage erhalten Sie zur 
Stellungnahme den finalen Bericht der Kommission, zu welchem wir Sie einladen möchten, 
innert 60 Tagen schriftlich Stellung zu nehmen. Sofern Sie nichts dagegen einzuwenden 
haben, kann Ihre Stellungnahme zusammen mit dem Bericht auf der Website der Kommissi-
on veröffentlicht werden.  
 
 
 
 
 

                                                
2 Vgl. Art. 4 u. 6 Verordnung über die Vollzugseinrichtungen des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 16. De-

zember 2014, bGS 341.12.  
3 Strafanstalt Gmünden, Hausordnung und Ausführungsbestimmungen, Ziff. 7; bspw. GD Eintrittsprozess Pro-

zessbeschreibung, 29. Januar 2015, Strafanstalt Gmünden/Kantonales Gefängnis; bspw. Richten der Medika-

mente Prozessbeschreibng, 29. Januar 2015, Strafanstalt Gmünden/Kantonales Gefängnis. 
4 Eine ausführlichere Untersuchung erfolgt anschliessend durch den externen Arzt im Rahmen seiner nächsten 

Visite.  
5 Art. 30 EpV; Vgl. auch Strafanstalt Gmünden, Hausordnung und Ausführungsbestimmungen, Ziff. 7.8.  
6 Departement Sicherheit und Justiz des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Strafanstalt Gmünden, Frauenabtei-

lung in der Strafanstalt Gmünden (AR), 28. Januar 2019.  



 

 

3/3 
 

 
 
Wir bitten Sie um entsprechende Kenntnisnahme und bedanken uns für die wertvolle Zu-
sammenarbeit.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Alberto Achermann 
Präsident 

  

 


